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            BUS am 09.04.2019, Anlage 1 zu Beschlussvorlage FB 5/016/2019  
 

Beteiligter TÖB: 
 

Stellungnahme: Stellungnahme der Verwaltung: Beschlussvorschlag: 

Regierung von Mittelfranken 
– Höhere Landesplanungs-
behörde, Ansbach 

Durch die vorgesehene Aufhebung des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes wer-
den Belange der Raumordnung und Landes-
planung nicht berührt. Einwendungen aus 
landesplanerischer Sicht werden daher nicht 
erhoben. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Einwen-
dungen aus raumordnerischer Sicht nicht erho-
ben werden. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Einwen-
dungen aus raumordnerischer Sicht nicht er-
hoben werden. 

Planungsverband Region 
Nürnberg 
 

Es wurde festgestellt, dass das o.g. Vorha-
ben der Stadt Lauf a.d.Pegnitz als Planungs-
vorhaben nicht überörtlich bedeutsam ist. 
Eine Behandlung im Planungsausschuss ist 
daher nicht erforderlich. 

wird zur Kenntnis genommen 
 

wird zur Kenntnis genommen 
 

Landratsamt Nürnberger 
Land, Sachgebiet Bauleit-
planung, Lauf 

keine Anregungen oder Einwände wird zur Kenntnis genommen 
 

wird zur Kenntnis genommen 
 

Staatliches Bauamt Nürn-
berg - Straßenbau 

keine Einwendungen wird zur Kenntnis genommen 
 

wird zur Kenntnis genommen 
 

Wasserwirtschaftsamt Nürn-
berg 

keine Einwände wird zur Kenntnis genommen wird zur Kenntnis genommen 

Städt. Werke Lauf GmbH keine Einwände wird zur Kenntnis genommen wird zur Kenntnis genommen 
Gasversorgung Lauf GmbH keine Einwände wird zur Kenntnis genommen wird zur Kenntnis genommen 
Deutsche Telekom Technik 
GmbH 

siehe Anlage Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen 
TK-Linien werden durch die Aufhebung des Be-
bauungsplans nicht beeinträchtigt. Nachdem 
der Bebauungsplan aufgehoben wird, ist eine 
Aufnahme von Festsetzungen nicht möglich. 

Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen 
TK-Linien werden durch die Aufhebung des Be-
bauungsplans nicht beeinträchtigt. Nachdem 
der Bebauungsplan aufgehoben wird, ist eine 
Aufnahme von Festsetzungen nicht möglich. 

Vodafone Kabel Deutschland 
GmbH 

keine Einwände wird zur Kenntnis genommen wird zur Kenntnis genommen 

Polizeiinspektion Lauf keine Bedenken 
 

wird zur Kenntnis genommen wird zur Kenntnis genommen 

Amt für Digitalisierung, Breit-
band und Vermessung Nürn-
berg 

keine Stellungnahme eingegangen wird zur Kenntnis genommen wird zur Kenntnis genommen 
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Beteiligter TÖB: 
 

Stellungnahme: Stellungnahme der Verwaltung: Beschlussvorschlag: 

Bayer. Landesamt für Denk-
malpflege Referat B Q - Bau-
leitplanung 

keine Stellungnahme eingegangen wird zur Kenntnis genommen wird zur Kenntnis genommen 

Bund Naturschutz OG Lauf Die Verdichtungsmöglichkeit sehen wir im 
Sinne des Flächensparens als positiv an. Al-
lerdings verwundert der Blick auf den gülti-
gen Bebauungsplan von `89 mit der vorge-
gebenen Bepflanzung rund um das Wohnge-
biet: Im Luftbild sind hier keine Bäume er-
kennbar. Vielleicht werden wir alle alten Be-
bauungspläne einmal auf die Umsetzung von 
Grünordnungs-Angaben überprüfen müssen. 
Wir erwarten die konsequente Umsetzung 
und Kontrolle von Pflanzgeboten. 

wird zur Kenntnis genommen 
 
Bei neueren Bebauungsplänen wird die Umset-
zung der grünordnerischen Festsetzungen durch 
die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung (z.B. 
Bankbürgschaft) abgesichert. 

wird zur Kenntnis genommen 
 
Bei neueren Bebauungsplänen wird die Um-
setzung der grünordnerischen Festsetzungen 
durch die Hinterlegung einer Sicherheitsleis-
tung (z.B. Bankbürgschaft) abgesichert. 

 


